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(54) Autonomes Alarmsystem für Fahrzeuge

(57) Die Erfindung betrifft ein autonomes Alarmsy-
stem (1) für Fahrzeuge, insbesondere für militärische
Fahrzeuge.

Um beim Auftreten eines Notfalles in möglichst kur-
zer Zeit eine außerhalb des Fahrzeuges befindliche Not-
maßnahmen einleitende Stelle von dem Notfall vollstän-
dig zu informieren, schlägt die Erfindung vor, das Alarm-
system (1) mit mindestens einem Sensor (2) zu verse-

hen, der mit einer dem Sensor (2) nachgeschalteten elek-
tronischen Steuereinrichtung (3) verbunden ist. Diese
Steuereinrichtung (3) erzeugt dann bei einem für einen
Notfall charakteristischen Zustand des Fahrzeuges Not-
rufsignale, welche automatisch eine mit der elektroni-
schen Steuereinrichtung (3) verbundene Sendevorrich-
tung (8) zur drahtlosen Übermittlung der Notrufsignale
veranlasst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein autonomes Alarmsy-
stem für Fahrzeuge, insbesondere für militärische Fahr-
zeuge.
[0002] Sofern militärische Fahrzeuge in Verkehrsun-
fälle verwickelt sind, Terrorangriffe auf sie ausgeübt wer-
den oder Minenunfälle vorkommen etc., erfolgt derzeit
die Alarmierung einer oder mehrerer für derartige Not-
fälle verantwortlichen Stelle(n) (Operationszentrale,
Feldjäger, Sanitäter, Sicherheitsdienst etc.) durch die in
dem jeweiligen Fahrzeug befindlichen Soldaten bzw.
durch Soldaten in benachbarten Fahrzeugen, die dieses
Geschehen wahrnehmen. Dabei werden üblicherweise
manuell bedienbare Fernmeldegeräte von den entspre-
chenden Soldaten verwendet.
[0003] Als besonders nachteilig hat sich bei einem der-
artigen Alarmsystem erwiesen, dass im Falle eines Not-
rufes ein Kompromiss zwischen der raschen Weitergabe
des Notrufes und einer möglichst umfassenden Informa-
tion der die Notmaßnahmen einleitenden Stelle gewählt
werden muss. Außerdem kommt es aufgrund der beim
Auftreten eines Notfalles zwangsläufig vorhandenen
Aufregung des jeweiligen Soldaten nicht selten zu einer
unzureichenden Information der den Notruf empfangen-
den Stelle, so dass vom Absetzen des Notrufes bis zum
Eintreffen der Unterstützung bzw. der Hilfe relativ lange
Zeit vergehen kann.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Alarmsystem für Fahrzeuge, insbesondere für militäri-
sche Fahrzeuge, anzugeben, welches beim Auftreten ei-
nes Notfalles in möglichst kurzer Zeit eine außerhalb des
Fahrzeuges befindliche und Notmaßnahmen einleitende
Stelle von dem Notfall vollständig informiert.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Weitere, beson-
ders vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung offen-
baren die Unteransprüche.
[0006] Die Erfindung beruht im Wesentlichen auf dem
Gedanken, das Alarmsystem mit mindestens einem Sen-
sor zu versehen, der mit einer dem Sensor nachgeschal-
teten elektronischen Steuereinrichtung verbunden ist.
Diese Steuereinrichtung erzeugt dann bei einem für ei-
nen Notfall charakteristischen Zustand des Fahrzeuges
Signale, welche automatisch (d.h. ohne Einschaltung
von Personen) eine mit der elektronischen Steuereinrich-
tung verbundene Sendevorrichtung zur drahtlosen Über-
mittlung von Notrufsignalen an einen oder mehrere vor-
gegebene(n) Empfänger veranlasst.
[0007] Bei dem Sensor kann es sich beispielsweise
um einen Sensor zur Bestimmung der Fahrzeugbe-
schleunigung (z.B. Sensoren für ein Airbag-System)
oder einen Sensor zur Ermittlung des Neigungswinkels
des Fahrzeuges handeln. Sollte daher durch einen Be-
schuss, eine Minendetonation, durch einen Verkehrsun-
fall oder ein anderes ähnliches Ereignis die Beschleuni-
gung (Erschütterung) oder der Neigungswinkel des Fahr-
zeuges einen Grenzwert überschreiten, der die Verlet-

zung der Besatzung wahrscheinlich erscheinen lässt,
wird automatisch von dem jeweiligen Sensor ein Signal
erzeugt, welches die Abgabe eines Notrufes über Funk
bewirkt.
[0008] Anstatt die Aktivierung des Alarmsystems di-
rekt durch den Sensor vorzunehmen, kann aber auch
vorgesehen sein, dass das Alarmsystem durch die Steu-
ereinrichtung aktiviert wird, wobei der Sensor ständig
Messsignale erzeugt, welche dann im Hinblick auf einen
möglichen Notfall von der Steuereinrichtung, z.B. durch
einen Soll-/Istwert-Vergleich, ausgewertet werden.
[0009] Die automatische Abgabe des Notrufes kann
gegebenenfalls auch der Fahrzeugbesatzung angezeigt
werden.
[0010] Zur Verkürzung des Notrufweges, und damit
auch der Reaktionszeit bis zum Eintreffen der Hilfelei-
stung, wird das Notrufsignal direkt an alle relevanten
Stellen (Sicherungskräfte, Sanitäter, Feldjäger, OPZ,
etc.) gesendet. Diese Stellen verfügen dann über eine
Empfangseinrichtung, welche die für die Hilfeleistung be-
nötigten Informationen in geeigneter Weise wiedergibt
bzw. auf einem Bildschirm darstellt.
Das durch die elektronische Steuereinrichtung erzeugte
Notrufsignal kann alle im Fahrzeugsystem verfügbaren
relevanten Daten z.B. in verschlüsselter Form enthalten.
Dabei kann es sich sowohl um die Position des Fahrzeu-
ges als auch um den Fahrzeugtyp, aber auch um den
zurückgelegten Weg des Fahrzeuges und/oder die Stär-
ke der Fahrzeug-Besatzung etc. handeln.
[0011] Außerdem kann durch die Steuereinrichtung u.
a. eine gegebenenfalls vorhandene Brandunterdrük-
kungsanlage und/oder eine ABC-Schutzbelüftungsanla-
ge etc. aktiviert werden.
[0012] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus dem folgenden anhand einer Figur er-
läuterten Ausführungsbeispiel.
[0013] In der Fig. ist mit 1 ein erfindungsgemäßes
Alarmsystem bezeichnet, welches beispielsweise inner-
halb eines nicht dargestellten gepanzerten Fahrzeuges
angeordnet ist. Das Alarmsystem 1 umfasst einen Be-
schleunigungssensor 2, der beispielsweise an einer In-
nenwand des Fahrzeuges befestigt ist.
[0014] Dem Beschleunigungssensor 2 ist eine elektro-
nische Steuereinrichtung 3 nachgeschaltet, die über
elektrische Leitungen unter anderem auch mit einer An-
zeigeneinrichtung 4, einem Bordrechner 5 (z.B. des Feu-
erleitsystems), einer Brandunterdrückungsanlage 6 und
einer ABC-Schutzbelüftungsanlage 7 verbunden ist.
[0015] Die Steuereinrichtung 3 ist außerdem mit einer
Sendevorrichtung 8 zur drahtlosen Übermittlung von
durch die Steuereinrichtung 3 erzeugten Notrufsignalen
verbunden. Diese Notrufsignale werden von einer An-
tenne 9 abgestrahlt und von entsprechenden Antennen
10, 11 zweier ortsfester Empfangseinrichtungen 12 und
13 empfangen, die sich beispielsweise bei einer Opera-
tionszentrale und einem zentralen Sanitätsdienst befin-
den.
[0016] Wird beispielsweise durch eine Minendetonati-
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on das gepanzerte Fahrzeug entsprechend stark er-
schüttert, erzeugt der Sensor 2 ein Signal, welches zu
der elektronischen Steuereinrichtung 3 gelangt. Dieses
erzeugt dann ein kodiertes Notrufsignal, welches die von
dem Bordrechner 5 und gegebenenfalls weiteren Sen-
soren abgefragten Informationen hinsichtlich der genau-
en Position des Fahrzeuges und gegebenenfalls auch
der Anzahl der Insassen und der Art des Notfalles enthält.
Dieses kodierte Notrufsignal wird dann mittels der Sen-
devorrichtung 8 über die Antenne 9 an die Operations-
zentrale und den zentralen Sanitätsdienst drahtlos über-
mittelt, die entsprechende Rettungsmaßnahmen einlei-
ten können. Außerdem wird der Notfall auf der Anzei-
geneinrichtung 4 der Besatzung des Fahrzeuges ange-
zeigt.
[0017] Die Erfindung ist selbstverständlich nicht auf
das vorstehend beschriebene Ausführungsbeispiel be-
schränkt. So können statt nur eines Beschleunigungs-
sensors auch mehrere unterschiedliche Sensoren ver-
wendet werden, deren Signale dann von der elektroni-
schen Steuereinrichtung vor Erzeugung eines Notrufsi-
gnals ausgewertet werden.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0018]

1 Alarmsystem
2 Sensor, Beschleunigungssensor
3 elektronische Steuereinrichtung
4 Anzeigeneinrichtung
5 Bordrechner
6 Brandunterdrückungsanlage
7 ABC-Schutzbelüftungsanlage
8 Sendevorrichtung
9-11 Antennen
12,13 Empfangseinrichtungen

Patentansprüche

1. Autonomes Alarmsystem für Fahrzeuge, insbeson-
dere für militärische Fahrzeuge, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Alarmsystem (1) mindestens ei-
nen Sensor (2) mit einer nachgeschalteten elektro-
nischen Steuereinrichtung (3) umfasst, die bei einem
für einen Notfall charakteristischen Zustand des
Fahrzeuges Signale erzeugt, welche automatisch ei-
ne mit der elektronischen Steuereinrichtung (3) ver-
bundene Sendevorrichtung (8) zur drahtlosen Über-
mittlung von Notrufsignalen an eine oder mehrere
vorgegebene Empfangseinrichtungen (12, 13) ver-
anlasst.

2. Autonomes Alarmsystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Sensor (2) derart
aufgebaut ist, dass er erst beim Auftreten eines für
einen Notfall charakteristischen Zustand des Fahr-

zeuges ein Signal erzeugt, welches auf die elektro-
nische Steuereinrichtung (3) übertragen wird.

3. Autonomes Alarmsystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Sensor (2) stän-
dig Messsignale erzeugt, welche an die elektroni-
sche Steuereinrichtung (3) übertragen werden und
dass die elektronische Steuereinrichtung (3) derart
aufgebaut ist, dass die Messsignale des Sensors (2)
mit für das Eintreten eines Notfalles charakteristi-
schen gespeicherten Werten verglichen und, im Fal-
le, dass ein Notfall festgestellt wird, Notrufsignale
erzeugt werden.

4. Autonomes Alarmsystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass es sich
bei dem Sensor (2) um einen Beschleunigungssen-
sor handelt, der die Erschütterungen des Fahrzeu-
ges misst.

5. Autonomes Alarmsystem nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Sen-
sor (2) um den Sensor eines in dem Fahrzeug vor-
gesehenen Airbag-Systems handelt.

6. Autonomes Alarmsystem nach Anspruch 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Sen-
sor (2) um einen Sensor zur Ermittlung des Nei-
gungswinkels des Fahrzeuges handelt.

7. Autonomes Alarmsystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
elektronische Steuereinrichtung (3) mit einer Anzei-
geneinrichtung (4) verbunden ist, welche die Auslö-
sung des Notrufsignals anzeigt.

8. Autonomes Alarmsystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
elektronische Steuereinrichtung (3) mit einer Brand-
unterdrückungsanlage (6) verbunden ist und diese
beim Auftreten eines Notfalles automatisch aktiviert.

9. Autonomes Alarmsystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
elektronische Steuereinrichtung (3) mit einer ABC-
Schutzbelüftungsanlage (7) verbunden ist und diese
beim Auftreten eines Notfalles automatisch aktiviert.
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